
 

 

 

Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport 

 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  I     Heinrich-Mann-Allee 107     I      14473 Potsdam 

Potsdam,      27. November 2020 

 

Organisation des Schuljahres 2020/2021  

 

Anlage: Zweite Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen auf-

grund des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im Land Branden-

burg (SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – SARS-CoV-2-

EindV) vom xx. November/Dezember 2020 

 

Sehr geehrte Frau Kolkmann, 

sehr geehrte Herren, 

 

am 25. November 2020 hatten sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschef/in-

nen der Länder angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens auf weitere 

Schutzmaßnahmen verständigt. Der diesbezügliche Beschluss ist Ihnen durch ge-

sondertes Schreiben schon zugegangen.  

Den getroffenen Verabredungen gemäß hat die Landesregierung einen Teil der die 

Schulen betreffenden Maßnahmen im Wege einer Zweiten Eindämmungsverord-

nung geregelt und sich für einige weitere Maßnahmen darauf verständigt, dass 

diese durch gesonderte Verfügung des MBJS implementiert werden. 

       

Als Anlage übersende ich Ihnen die geänderte Zweite Verordnung über befristete 

Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im 

Land Brandenburg, die am 01. Dezember 2020 in Kraft treten wird. Die vom Kabi-

nett beschlossenen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Infektion sind 

bis zum 21. Dezember 2020 befristet und betreffen auch den Schulbetrieb.  

 
Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Potsdam 
 
Bearb.:  Hans-Jürgen Huschka 

Gesch-Z.:  37 – 52212 (SJ 2020/2021) 

Hausruf:  +49 331 866-3560 

Fax:  +49 331 27548-2546 

Internet: mbjs.brandenburg.de 

Hans-Juergen.Huschka@mbjs.brandenburg.de 
 
Bus / Tram / Zug / S-Bahn 

(Haltestelle Hauptbahnhof 

Eingang Friedrich-Engels-Straße) 

An die 

Staatlichen Schulämter 

  

nachrichtlich: 

Träger der Schulen in öffentlicher Trägerschaft durch die 
MBJS/Referat 13  

Träger der Schulen in freier Trägerschaft durch 
MBJS/Referat 13 

Landkreistag Brandenburg und Städte- und Gemeinde-
bund Brandenburg durch MBJS/Referat 13 

 

https://mbjs.brandenburg.de/
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1. Abstandsgebot für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und das 

sonstige Schulpersonal (§ 1 Absatz 2 Nummer 3 Eindämmungsverord-

nung 

Keine Änderungen gegenüber der Eindämmungsverordnung vom 02. No-

vember 2020. 

2. Hygienemaßnahmen in Schule (§ 3 Eindämmungsverordnung) 

Mit § 3 Absatz 3 Eindämmungsverordnung wird die Pflicht zur Einhaltung der 

Hygienemaßnahme nach dem für Schule geltenden Hygieneplan ausdrück-

lich bestimmt. Im Bereich der Schulen sind die Regelungen zum „Infektions- 

und Arbeitsschutz in den Schulen in Brandenburg im Zusammenhang mit 

dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 (Ergänzung zum Hygieneplan)“ 

(https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/3._ergaenzung_-_rahmenhy-

gieneplan_in_schulen.pdf) zu beachten. 

3. Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum (§ 4 Eindämmungsver-

ordnung) 

Schulanlagen sind keine öffentlichen Räume.    

Falls schulische Außenaktivitäten im öffentlichen Raum in den kommenden 

Wochen ausnahmsweise geboten sein sollten, sind Lerngruppen mit Kin-

dern und Jugendlichen über 14 Jahre so aufzuteilen, dass sich nur jeweils 

zwei Schüler/innen gemeinsam und unter Wahrung des Mindestabstands 

von 1,5 Metern zu anderen Zweiergruppen im öffentlichen Raum bewegen. 

Hierbei darf es zu keiner Ansammlung von Schülerinnen und Schülern kom-

men. Es ist dabei darauf zu achten, dass nach der Eindämmungsverordnung 

nur Schülerinnen und Schüler aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum zu-

sammenkommen dürfen.  

4. Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

a. Schülerbeförderung (§ 15 Eindämmungsverordnung) 

Die seit 02. November 2020 geltende Verpflichtung, bei der Nutzung des 

Öffentlichen Personennahverkehrs bzw. der Schülerbeförderung eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt einschließlich der Klarstellung wei-

terhin, dass auch an Haltestellen und in Wartehäusern eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen ist. 

Die Lehrkräfte bitte ich, die Schüler/innen darauf aufmerksam zu machen 

und sie zu bitten, sich an diese Regel konsequent zu halten und damit ei-

nen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und da-

mit dazu zu leisten, dass die Schulen offen gehalten und der Regelbetrieb 

der Schulen mit Präsenzbetrieb weiterhin durchgeführt werden kann.           

https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/3._ergaenzung_-_rahmenhygieneplan_in_schulen.pdf
https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/3._ergaenzung_-_rahmenhygieneplan_in_schulen.pdf
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b. 	Schule und Unterricht (§ 17Abs. 1 Eindämmungsverordnung) 

i. 	Mund-Nasen-Bedeckung in Unterricht und Schule (Schü-

lerlinnen) 

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

im Unterricht - mit Ausnahme des Sportunterrichts - wird auf 

die Schülerlinnen ab der Jahrgangsstufe 7 ausgeweitet. 

Ausnahmen davon sind im Einzelfall nur unter den Vorausset-

zungen des § 2 Abs. 1 Nr, 3 Eindämmungsverordnung und des § 

17 Abs. 2 Eindämmungsverordnung möglich. 

Dies betrifft ausdrücklich 

• die Schülerlinnen der Förderschulen für geistige Ent-

wicklung, für die Schulleiterlinnen aus pädagogischen 

Gründen eine Befreiung von der Tragepflicht zulassen 
kann; 

• die Schülerlinnen, die sich Klausuren mit einer Dauer 

von 240 Minuten und mehr unterziehen müssen, sofern 

gewährleistet ist, dass der Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten werden kann; 

• die Zeiträume, in denen die Unterrichtsräume stoßweise 

gelüftet werden. 

Alle Schüler/innen ab dem vollendeten fünften Lebensjahr haben 

eine Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts zu tra-
gen. 

Ich bitte die Schulleiter/innen und Lehrkräfte darum, wie bisher 

den Schüler/innen, die ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen ha-
ben oder ihren mitgebrachten nicht mehr nutzen können, eine aus 

dem Schulsozialfonds finanzierte Mund-Nasen-Bedeckung aus-

zugeben, soweit anderweitig keine Mund-Nasen-Bedeckung be-
reitgestellt werden kann. 

Für alle übrigen Schüler/innen bleibt es wie bisher dabei, dass sie 
vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht befreit 
sind.  

ii. 	Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht (pädagogisches Per-
sonal) 

In § 17 Abs. 1 Nr. 2 der Eindämmungsverordnung wird vorge-
schrieben, dass das pädagogische und das sonstige Personal 

einschließlich der Schulleitungsmitglieder auch im Unter- 

Huschka1
Textfeld
Austauschseitezum Schreiben des MBJS betreffend Organisation des Schuljahres 2020/2021 - Zweite Eindämmungsverordnung
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richt (wozu auch Ganztagsangebote und sonstige pädagogi-

sche Veranstaltungen zählen) einschließlich im Sportunter-

richt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben.   

iii. Mund-Nasen-Bedeckung in Lehrerzimmern, Vorbereitungs-

räumen und Büros 

Pädagogisches und sonstiges Personal sowie die Schullei-

tung sind zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in 

den Lehrerzimmern, Vorbereitungsräumen und Büros eine 

Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 Ein-

dämmungsverordnung). Während des Stoßlüftens der Unter-

richtsräume kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen 

werden (§ 17 Abs. 2 Eindämmungsverordnung). 

iv. Mund-Nasen-Bedeckung für Besucher/innen 

Zu den Besucher/innen, die gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 der Ein-

dämmungsverordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung verpflichtet sind, zählen insbesondere auch die Eltern 

der Schüler/innen.   

In diesem Zusammenhang bitte ich im Interesse des Schut-

zes der Schüler/innen und der Beschäftigtenn darum, die 

Notwendigkeit von Kontakten mit und des Einsatzes von Ex-

ternen, bspw. In Projekten, nochmals kritisch zu prüfen und 

auf das unabweisbare Maß zurückzuführen.  

Weiterhin bitte ich, bis 18. Dezember 2020 Zusammenkünfte 

(Konferenzen, Dienstberatungen, schulinterne Fortbildungen, El-

terngespräche) grundsätzlich nicht im Präsenzmodus durchzu-

führen, sondern andere kommunikationsformen zu nutzen, sofern 

eine Verschiebung nicht in Betracht kommt. 

 

5. Sportunterricht (§ 17 Abs. 2 Eindämmungsverordnung) 

Sportunterricht findet mit Ausnahme der Spezialschulen und der Sportklas-

sen in allen Jahrgangsstufen bis 18. Dezember 2020 ausschließlich im Freien 

oder in halbierten Lerngruppen statt. 

Die Schüler/innen sind gemäß § 17 Abs. 1 Eindämmungsverordnung  im 

Sportunterricht von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

befreit, die Lehrkräfte dagegen zum Tragen einer solchen Bedeckung ver-

pflichtet. 

Eine Teilung der Lerngruppen für den Schwimmunterricht ist dabei aufgrund 

der per se bei der Organisation vorzusehenden Kleinheit der Lerngruppen 

(maximal 15) grundsätzlich nicht erforderlich.     
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Im Übrigen verwiese ich auf die Ausführungen zum Schulsport in Nummer 5 

meines Schreibens vom 31.10.2020 betreffend Organisation des Schuljahres 

2020/2021. 

6. Musikunterricht ((§ 17 Abs. 2 Eindämmungsverordnung) 

Bis 18. Dezember 2020 einschließlich darf im Musikunterricht nicht ge-

sungen und es dürfen keine Blasinstrumente gespielt werden. 

7. Schulfahrten (§ 17 Abs. 3 Eindämmungsverordnung) 

Für den Rest des Schulhalbjahres (01. Dezember 2020 bis 31. Januar 2021) 

gilt ein befristetes Verbot zur Durchführung von Schulfahrten; Schulfahrten, 

die vor dem 01. Dezember 2020 begonnen werden, können planmäßig be-

endet werden.   

Mit Schreiben vom 19.06.2020 hatte ich darum gebeten, dass Schulfahrten   

nur innerhalb Deutschlands mit äußerster Vorsicht, im Konsens mit den El-

tern und Erziehungsberechtigten und unter Berücksichtigung der Hygienere-

gelungen durchgeführt werden sollen. (Abschnitt E.7) 

8. Inzidenzwert 200 – Schwellenwert für weitere schulorganisatorische 

Maßnahmen durch das Staatliche Schulamt (§ 17 Abs. 4 Eindämmungs-

verordnung) 

Sobald laut Veröffentlichung des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbrau-

cherschutz und Gesundheit (https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/corona/fall-

zahlen-land-brandenburg/) in einem Landkreis oder in einer kreisfreien 

Stadt kumulativ mehr als 200 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Vi-

rus pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der letzten 

sieben Tage vorliegen und die zuständige Behörde die Überschreitung 

in geeigneter Weise öffentlich bekannt gegeben hat, sind  

 ab dem Tag der Bekanntgabe in den betreffenden Landkreisen 

oder in der kreisfreien Stadt  

 in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt  

 für höchstens vierzehn Tage  

 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe und der 

Oberstufenzentren in kleinere Lerngruppen aufzuteilen und in ei-

nem rollierenden Unterrichtssystem, d.h. im Wechsel von Prä-

senzunterricht und Distanzunterricht zu unterrichten.  

Davon ausgenommen sind  

 Schulen, an denen in den letzten sieben Tagen vor der Bekanntgabe 

gemäß Satz 1 keine SARS-CoV-2 Infektionsfälle bei Schülerinnen und 
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Schülern sowie bei Lehrkräften und dem sonstigen Schulpersonal an 

der Schule aufgetreten sind; 

 Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen (Jahrgangsstufe 

10, Jahrgangsstufe 12 (Gymnasium) und 13 (Berufliche Gymnasien, 

Gesamtschulen, ZBW) und im letzten Ausbildungsjahr (schulische 

Abschlussprüfung und Prüfung vor den zuständigen Stellen) im jewei-

ligen Bildungsgang, die grundsätzlich im Präsenzunterricht blei-

ben. 

Schülerinnen und Schüler der Bildungsgänge BFSG, BFSG-Plus und 

BVB werden aufgrund der kurzen Dauer des Bildungsganges und der 

besonderen Bildungssituation, weiterhin vollständig in Präsenzunter-

richt beschult.  

Die konkrete Organisation des Wechselmodells an den OSZ wird von 

der jeweiligen Schulleitung in Abstimmung mit dem zuständigen Staat-

lichen Schulamt festgelegt, um den Besonderheiten jedes OSZ, in Hin-

blick auf die Zahl der Bildungsgänge, Klassenzusammensetzung (Lan-

desfachklassen, kreisübergreifende Klassen etc.), räumliche Situation 

an den einzelnen Standorten, Rechnung zu tragen.   

Für die Organisation des Unterrichtes im Wechselmodell am Berufli-

chen Gymnasien gelten dieselben Regelung wie für die Sekundarstufe 

II an Gymnasien und Gesamtschulen.   

Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe, Praxiseinrich-

tungen sowie Eltern sind über den Zeitraum, in dem Wechselun-

terricht stattfindet und seine Organisation, in geeigneter Form zu 

informieren.    

Von darüber hinausgehenden schulorganisatorischen Veränderungen 

bitte ich abzusehen.  

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass das zuständige Gesundheitsamt auf-

grund von § 26 Abs. 3 Eindämmungsverordnung gleichwohl darüber hinaus-

gehende Maßnahmen vorsehen kann, die es nicht mit Ihnen abstimmen 

muss und die Auswirkungen auf die Schul- und Unterrichtsorganisation ha-

ben können.   

Ich bitte Sie, Frau Rabes (ursula.rabes@mbjs.brandenburg.de) oder Frau 

Scheller (nancy.scheller@mbjs.brandenburg.de) unverzüglich zu informie-

ren, wenn Sie Kenntnis davon erlangen, dass Ländrät/innen oder Oberbür-

germeister weitere gezielte Schutzmaßnahmen mit Konsequenzen für den 

Regelbetrieb der Schulen in öffentlicher Trägerschaft vorsehen oder geregelt 

haben.    

 

mailto:ursula.rabes@mbjs.brandenburg.de
mailto:nancy.scheller@mbjs.brandenburg.de
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Mir ist bewusst, dass allen an Schule Beteiligten das Äußerste abverlangt wird, ich 

bitte aber alle, die täglich daran mitwirken, dass die Schulen im Land Brandenburg 

Präenzunterricht im Regelbetrieb organisieren und durchführen können, darum, 

jetzt nicht nachzulassen. Deshalb erlaube ich mir, nochmals die Aufmerksamkeit 

der Schulleiter/innen und Lehrkräfte auf einige wichtige Aspekte zu lenken:  

1. Bitte machen Sie das Hygienekonzept der Schule, die Maßregeln für das 

persönliche Verhalten in und außerhalb der Schule und die pandemiebe-

dingten individuellen Belastungen immer wieder auch zum Thema des Un-

terrichts. 

2. Halten Sie die Lerngruppen im Rahmen des Möglichen konstant. 

3. Erinnern Sie die Erziehungsberechtigten an ihre Vorbildfunktion, Gruppen-

bildungen von Vätern und Müttern vor der Schule ohne Einhaltung des Min-

destabstands und möglicherweise auch noch ohne Mund-Nasen-Bedeckung 

geben auch für die kritisch die in den Schulen etablierten hygienischen Stan-

dards Betrachtenden kein gutes Bild ab. 

4. Die Teststrategie für Lehrkräfte wird zum Ende des 1. Halbjahres fortgeführt, 

Näheres dazu folgt in Kürze.   
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